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Öffentliche Informations- und Bekanntmachungszeitung für das Amt Goldberg-Mildenitz mit der Stadt Goldberg
und den Gemeinden Dobbertin, Mestlin, Neu Poserin, Techentin
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Das Jahr 2018 hat gerade erst begonnen, aber für den GKc 94 geht es sofort in die heiße Phase.
Die vorbereitungen für die saison 2018 des GKc 94 laufen auf hochtouren. alle Gruppen sind fleißig dabei ihre tänze zu trai-
nieren, die Kostüme zu nähen und den ablauf des Programms zu gestalten. Ist es doch für alle eine supersaison. Denn nach 
den drei tollen tagen für das Goldberger Publikum, ist der GKc am aschermittwoch noch der Gastgeber für das Präsidenten-
treffen aller Karnevalsvereine aus Mv.
Das bedeutet viel arbeit für den elferrat und die vielen fleißigen helfer. 
los geht es aber wie immer am samstag dem 10.02.2018 um 20:11 Uhr mit dem Großen Karneval. 
am 11.02.2018 folgt ab 15:00 Uhr der Kinderkarneval. Der rosenmontagsball startet wie gehabt um 16:00 Uhr mit Kaffee und 
Kuchen. Bitte denken sie an Ihr Kaffeegeschirr. Da der erfolg der sammelaktion im letzten Jahr so überragend war und damit 
der eintritt für die Kinder zum Kinderkarneval finanziert wurde, möchte der elferrat diese tolle sache gerne wiederholen. 
selbst wir waren überrascht über so viele toll verkleidete Kinder. also Montag eintritt frei für alle Kids.
Der Kartenvorverkauf für alle drei tage findet am 28.01.2018 in der zeit von 14:00 - 15:30 Uhr im tsv Büro statt. 
Das Prinzenpaar Bart und leen und der GKc 94 erwarten euch im Februar in Goldberg und verbleiben bis dahin mit einem 

GOLLE GOLLE AHOI 

25. Saison des GKC 94
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Telefonverzeichnis des Amtes Goldberg-Mildenitz
Lange Straße 67, 19399 Goldberg
www.amt-goldberg-mildenitz.de
Rathaus

Telefonnummer Zentrale: 038736 8200
Fax:  038736 82036

Herr Mittelstädt Amtsvorsteher
Herr Kinski Leitender Verwaltungsbeamter 82026 E-Mail: m.kinski@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Cornehl Heimatbote/Archiv/Sitzungsdienst 82012 E-Mail: k.cornehl@amt-goldberg-mildenitz.de

Amt für Finanzen
Frau Stein Amtsleiterin 82022 E-Mail: h.stein@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Hansch Finanzbuchhaltung 82016 E-Mail: n.hansch@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Will Steuern 82032 E-Mail: m.will@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Radewald Geschäftsbuchhaltung 82044 E-Mail: g.radewald@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Meyer Kassenleiterin 82024 E-Mail: i.meyer@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau v. Pich Lipinski Vollstreckung 82020 E-Mail: r.lipinski@amt-goldberg-mildenitz.de
Herr Nehrkorn Vollstreckung 82020 E-Mail: r.nehrkorn@amt-goldberg-mildenitz.de

Amt für Bürgerservice
Herr Kinski Amtsleiter 82026 E-Mail: m.kinski@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Pfeiffer stellv. Amtsleiterin, 
 Gewerbe- und Friedhofsangelegenheiten 82014 E-Mail: m.pfeiffer@amt-goldberg-mildenitz.de
Herr Labahn Ordnungsamt, Fundbüro, Fischereischeine 82025 E-Mail: v.labahn@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Jäger Einwohnermeldeamt 82021 E-Mail: h.jaeger@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Beck Standesamtswesen 82019 E-Mail: e.beck@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Rohdaß Wohngeld, Kita 82017 E-Mail: h.rohdass@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Paarmann SB Zentrale Dienste 82012 E-Mail: s.paarmann@amt-goldberg-mildenitz.de

Verwaltungsgebäude
Raiffeisenstraße 4, 19399 Goldberg
Telefonnummer Zentrale: 038736 8200
Fax:  038736 82043

Amt für Zentrale Dienste/Gemeindeentwicklung
Frau Marschall Amtsleiterin 82040 E-Mail: a.marschall@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Appelt Personal, Schulen 82042 E-Mail: l.appelt@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Radewald Lohn und Gehalt 82044 E-Mail: g.radewald@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Bensler Bauverwaltung 82053 E-Mail: b.bensler@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Voß SGL Bauverwaltung 82054 E-Mail: a.voss@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Gorny Bauverwaltung, Gebühren, Beiträge 82051 E-Mail: b.gorny@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Schünemann Liegenschaften/Gebäudemanagement 82055 E-Mail: j.schuenemann@amt-goldberg-mildenitz.de
Frau Kruse Gebühren, Beiträge, Homepage 82046 E-Mail: m.kruse@amt-goldberg-mildenitz.de
Herr Momber Bauverwaltung 82056 E-Mail: h.momber@amt-goldberg-mildenitz.de

Öffnungszeiten des Amtes Goldberg-Mildenitz:
Montag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag: 07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Sprechzeiten des Amtsvorstehers - nach vorheriger Anmeldung

Polizei 110
Feuerwehr 112
Integrierte Leitstelle Westmecklenburg 0385/50000
Die Anmeldung von Krankentransporten 
erfolgt über die Leitstelle. 0385/5000217
Polizeistation Goldberg 038736/82099
Polizeirevier Plau a. See 038735/8370
Bereitschaftsdienst WAZV 0173/9645900
WEMAG 0385/755111
Wohnungsgesellschaft Goldberg GmbH 038736/41365
Wohnungsgesellschaft Mildenitz GmbH 038736/41853

Öffnungszeiten  
im Rathaus am Samstag:

Februar März April

03.02.2018 03.03.2018 07.04.2018

9:00 - 11:00 Uhr 9:00 - 11:00 Uhr 9:00 - 11:00 Uhr
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Sitzungstermine der 

Gemeindevertretungen 2018

Gemeinde Januar
Amt Goldberg-Mildenitz 22.01.2018, 19:00 Uhr

 Versammlungsraum
 Raiffeisenstr. 4

Stadt Goldberg 25.01.2018, 19:00 Uhr
 Feuerwehr

Terminänderungen vorbehalten.

Ärztliche Bereitschaft außerhalb der Sprechzeiten

Bereich Goldberg .......................... Notdienst-Tel.-Nr.: 116117

Bereitschaftspläne der Zahnärzte

Die Bereitschaftsdienste der Zahnärzte haben sich geändert 
(täglicher wechselnder Bereitschaftsdienst). Die Angaben fin-
den Sie in der aktuellen Tagespresse und bei uns auf der Inter-
netseite.

Bereitschaftspläne der Apotheken

02.01. - 07.01.18
Elde-Apotheke Lübz, Mühlenstr. 3  .................... 038731 511-0
Rats-Apotheke Krakow, Lange Str. 14  ............. 038457 22322
außerhalb der Zeiten 
Fritz-Reuter-Apotheke Parchim, Blutstr. 14 .......... 03871 226297

08.01. - 14.01.18
Linden-Apotheke Goldberg, Lange Str. 112  .... 038736 40314
Burg-Apotheke Plau, Steinstr. 14  ..................... 038735 44595
außerhalb der Zeiten 
Apotheke im Parchim-Center, 
Ludwigsluster Str. 29  ............................................. 03871 81355

15.01. - 21.01.18 
Elde-Apotheke Lübz, Mühlenstr. 3  .................... 038731 511-0
Rats-Apotheke Krakow, Lange Str. 14  ............. 038457 22322
außerhalb der Zeiten 
Rats-Apotheke Parchim, Apothekenstr. 1 ............. 03871 6249-0

22.01. - 28.01.18 
Löwen-Apotheke Goldberg, Lange Str. 77  ...... 038736 42005
Plawe-Apotheke Plau, Steinstr. 42  ................... 038735 42196
außerhalb der Zeiten 
Weststadt-Apotheke Parchim, Leninstr. 23 .........  03871 414566

29.01. - 04.02.18
Elde-Apotheke Lübz, Mühlenstr. 3  .................... 038731 511-0
Rats-Apotheke Krakow, Lange Str. 14  ............. 038457 22322
außerhalb der Zeiten 
Moltke-Apotheke Parchim, Lange Str. 29 .............. 03871 6245-0

05.02. - 11.02.18
Linden-Apotheke Goldberg, Lange Str. 112  .... 038736 40314
Burg-Apotheke Plau, Steinstr. 14  ..................... 038735 44595
außerhalb der Zeiten 
Buchholz-Apotheke Parchim, Bucholzallee 2 ....... 03871 267747

Natur-Museum Goldberg
Büro:  Raiffeisenstr. 4
Tel.:  038736 82050
E-Mail:  museum@amt-goldberg-mildenitz.de

Das Natur-Museum Goldberg bleibt wegen Baumaßnah-
men bis auf weiteres geschlossen.

Stadtbibliothek Goldberg, Lange Str. 90
Öffnungszeiten:  Mo. u. Do.  15:00 - 18:30 Uhr

Touristinformation
Lange Straße 63
19399 Goldberg

Telefon:  038736 41133
E-Mail:  info@waelder-seen-mehr.de
Homepage:  www.waelder-seen-mehr.de

Öffnungszeiten: 
Oktober - April
Montag - Freitag  
10:00 - 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten der Schuldnerberatung
Arbeitslosenverband Deutschland
Kreisverband Parchim e. V. - Sitz Lübz

Schuldnerberatung
Berater: Herr Hahnel

am:  29.01.2018 15.01.2018 
 12.02.2018 19.02.2018
 
Öffnungszeiten: Öffnungszeiten:
Beratungsstelle Goldberg: Beratungsstelle Mestlin:
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr von 10:00 bis 15:00 Uhr
im Amt Goldberg-Mildenitz im Gemeindebüro 
Raiffeisenstr. 4 Marx-Engels-Platz 2

Rentenberatung im Amt Goldberg-Mildenitz in Goldberg
Es gibt Auskunft zu allen Fragen der gesetzlichen Renten-
versicherung sowie Antragsaufnahme zur Kontenklärung für 
Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund/Nord 
und der Knappschaft Bahn/See.
Frau Drews wünscht den Einwohnern des Amtsbereiches 
ein gesundes und erfolgreiches 2018. Im Januar und Fe-
bruar finden keine Rentenberatungen statt. 

Sprechstunde Gleichstellungsbeauftragte 
Die nächste Sprechstunde findet am Mittwoch, dem 24.01. 
2018 im Amt Goldberg-Mildenitz, Verwaltungsgebäude, 
Raiffeisenstr. 4 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.
Individuelle Termine sind nach tel. Absprache mit Frau A. 
Marschall, 038736 82040 möglich.

Gleichstellungsbeauftragte
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Stadtvertretersitzung vom 21.12.2017
Die Stadtvertreter billigten den vorliegenden Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 1A der Stadt Goldberg „Gewerbe-
gebiet südlich der Crivitzer Chaussee“ und dazu den Entwurf der 
Begründung. Der Entwurf ist öffentlich auszulegen und die be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
zur Stellungnahme innerhalb eines Monats aufzufordern und über 
die öffentliche Auslegung zu informieren.  Festgestellt wurden der 
vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Goldberg geprüften 
Jahresabschluss zum 31.12.2012 in der Fassung vom 13.12.2017 
sowie der geprüfte Jahresabschluss des Städtebaulichen Sonder-
vermögens zum 31.12.2012. Zu den geprüften Jahresabschlüssen 
wurde auch der Bürgermeister entlastet.  Beschlossen wurde auch 
die Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Goldberger Wär-
me GmbH in der befindlichen Fassung vom 29.11.2017, die Ge-
bührenvorauskalkulation für die zentrale Niederschlagswasserbe-
seitigung für das Jahr 2018 und die 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlags-
wasserbeseitigung in der Stadt Goldberg.

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Goldberg

Betr.: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 A 
 der Stadt Goldberg „Gewerbegebiet südlich 
 der Crivitzer Chaussee“
hier:  Öffentliche Auslegung des Entwurfs

Die Stadtvertretung der Stadt Goldberg hat in ihrer Sitzung am 
21.12.2017 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1A der Stadt Goldberg „Gewerbegebiet südlich der Crivitzer 
Chaussee“ gebilligt und die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 13 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die 
Bebauungsplanänderung wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB wird daher abgesehen.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 A der 
Stadt Goldberg „Gewerbegebiet südlich der Crivitzer Chaussee“ 
und die dazugehörige Begründung liegen in der Zeit 

vom 22.01.2018 bis zum 26.02.2018
während der Dienststunden im Amt für Zentrale Dienste/Ge-
meindeentwicklung des Amtes Goldberg-Mildenitz, Raiffeisen-
straße 4, 19399 Goldberg, zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus und sind darüber hinaus im Internet unter https://www.amt-
goldberg-mildenitz.de/rechtsgrundlagen/2/35629/1.-bekanntma-
chungen.html einsehbar.
Während der Auslegungszeit können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift abgege-
ben werden. Die Stadt weist darauf hin, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit bekannt gemacht.
Die Stadt macht bekannt, dass folgende Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind:
-  Schalltechnische Untersuchung der ALN Akustik Labor Nord GmbH

Goldberg, den 22.12.2017

Der Bürgermeister

Anlage: Übersichtsplan

2. Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Gebühren für  
die Niederschlagswasserbeseitigung  

in der Stadt Goldberg

(2. Niederschlagswassergebührenänderungssatzung)
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 
777) sowie der §§ 1, 2, 4, 6 und 17 des Kommunalabgaben-
gesetzes - KAG M-V - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12.04.2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 146) [- letzte berück-
sichtigte Änderung: §§ 9, 12, 22 geändert, § 21 neu gefasst 
durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVOBI. M-V S. 584)] wird 
nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Goldberg 
am 21.12.2017 die folgende 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung in der Stadt Goldberg (2. Nieder-
schlagswassergebührenänderungssatzung) erlassen:

Artikel 1
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung in der Stadt Goldberg (Niederschlags-
wassergebührensatzung) vom 04.11.2010 wird wie folgt geändert:
§ 4 Gebührensätze erhält folgende Ergänzung:
(4) Für das Kalenderjahr 2018 beträgt:
I.)  die jährliche Grundgebühr für das Vorhalten der Einrich-

tung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 0,24 
EUR/qm grundgebührenpflichtiger Fläche.

II.)  die jährliche Zusatzgebühr für die Inanspruchnahme der 
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 
0,51 EUR/qm zusatzgebührenpflichtiger Fläche.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft.

19399 Goldberg, den 22.12.2017

Peer Grützmacher
Bürgermeister der Stadt Goldberg
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Amt Goldberg-Mildenitz 
Die Stadt Goldberg informiert 

Öffentliche Bekanntmachung 

1. Festsetzung der zu zahlenden Gebühr für die 
 Straßenreinigung 2018 

2017 sind an die Gebührenschuldner in der Stadt Goldberg - 
für die zu zahlende Gebühr für die Straßenreinigung - Mehr-
jahresbescheide ergangen. 

Bei den Gebührenschuldnern mit Mehrjahresbescheid 
wird hiermit die zu zahlende Gebühr für die Straßenreini-
gung 2018 öffentlich festgesetzt. 
Im Gebührenbescheid 2017 wurde - bei den Gebührenschuld-
nern in der Stadt Goldberg, gemäß § 2 der Satzung über die 
Straßen- und Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 18.12.2012 
in Verbindung mit Artikel 1 der 3. Satzung zur Änderung der Ge-
bührensatzung über die Straßen- und Stadtreinigung der Stadt 
Goldberg vom 05.10.2017 - die zu zahlende Gebühr für die Stra-
ßenreinigung 2017 festgesetzt, welche durch den Mehrjahresbe-
scheid hiermit für 2018 öffentlich festgesetzt wird. 
Gemäß § 6 der Gebührensatzung über die Straßen- und 
Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 18.12.2012 wird 
die zu zahlende Gebühr für die Straßenreinigung 2018 
am 15.11.2018 fällig. 
Die Gebührenschuldner mit Mehrjahresbescheid überweisen 
bitte den im Gebührenbescheid 2017 genannten Zahlbetrag 
- bis zum vorgenannten Fälligkeitstermin - unter Angabe des 
genannten Kassenzeichens auf das im Gebührenbescheid 
2017 genannte Konto. 

Sollte uns für die oben genannte Abgabenart ein gültiges SE-
PA-Lastschriftmandat vorliegen, erfolgt die Abbuchung von dem 
genannten Konto zum Fälligkeitstermin. 

Wechselt ein Grundstück seinen Eigentümer, hat der bisherige 
Eigentümer - gemäß § 2 der Gebührensatzung über die Straßen- 
und Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 18.12.2012 - die Ge-
bühr bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Eigen-
tumswechsel erfolgt, zu entrichten. Durch den Eigentumswechsel 
erhält der bisherige Eigentümer (Gebührenschuldner mit Mehrjah-
resbescheid) einen Endbescheid. 

2. Festsetzung der zu zahlenden Gebühr für den 
 Winterdienst 2018  

2016/2017 sind an die Gebührenschuldner in der Stadt Gold-
berg - für die zu zahlende Gebühr für den Winterdienst - 
Mehrjahresbescheide ergangen. 
Bei den Gebührenschuldnern mit Mehrjahresbescheid 
wird hiermit die zu zahlende Gebühr für den Winter-
dienst 2018 öffentlich festgesetzt. 
Im Gebührenbescheid 2016/2017 wurde - bei den Gebühren-
schuldnern in der Stadt Goldberg, gemäß § 2 der Satzung 
über die Straßen- und Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 
18.12.2012 in Verbindung mit Artikel 1 der 2. Satzung zur Än-
derung der Gebührensatzung über die Straßen- und Stadtrei-
nigung der Stadt Goldberg vom 08.07.2016 - die zu zahlende 
Gebühr für den Winterdienst 2016/2017 festgesetzt, welche 
durch den Mehrjahresbescheid hiermit für 2018 öffentlich fest-
gesetzt wird. 
Gemäß § 6 der Gebührensatzung über die Straßen- und 
Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 18.12.2012 wird 
die zu zahlende Gebühr für den Winterdienst 2018 am 
15.11.2018 fällig. 
Die Gebührenschuldner mit Mehrjahresbescheid überweisen 
bitte den im Gebührenbescheid 2016/2017 genannten Zahl-
betrag - bis zum vorgenannten Fälligkeitstermin - unter An-
gabe des genannten Kassenzeichens auf das im Gebühren-
bescheid 2016/2017 genannte Konto. 

Sollte uns für die oben genannte Abgabenart ein gültiges SE-
PA-Lastschriftmandat vorliegen, erfolgt die Abbuchung von dem 
genannten Konto zum Fälligkeitstermin. 

Wechselt ein Grundstück seinen Eigentümer, hat der bisherige 
Eigentümer - gemäß § 2 der Gebührensatzung über die Stra-
ßen- und Stadtreinigung der Stadt Goldberg vom 18.12.2012 - 
die Gebühr bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der 
Eigentumswechsel erfolgt, zu entrichten. 
Durch den Eigentumswechsel erhält der bisherige Eigentümer 
(Gebührenschuldner mit Mehrjahresbescheid) einen Endbe-
scheid. 

3. Gemeinsame Bestimmungen zu 1. und 2. 

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der vor-
genannten Gebührenfestsetzungen treten für die Gebühren-
schuldner mit Mehrjahresbescheid die gleichen Rechtswir-
kungen ein, als wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Bescheid zugegangen wäre. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Gebührenfestsetzung zu 1. und 2. kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Amt Goldberg-Mildenitz - Der 
Amtsvorsteher -, Lange Straße 67, 19399 Goldberg einzule-
gen. 
Hinweis:
Gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) wird durch Einlegung eines Widerspruchs die 
Verpflichtung zur termingerechten Zahlung nicht aufgehoben. 

Hinweis: 
Die Vordrucke mit denen Sie unserer Kasse ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilen können, stehen zum Download im Inter-
net auf der Amtsseite www.amt-goldberg-mildenitz.de für Sie 
bereit. Das Dokument ist immer vom Kontoinhaber zu unter-
schreiben und muss im Original übergeben werden (kein Fax, 
keine E-Mail.) 

gez. Dirk Mittelstädt 
Amtsvorsteher 
 
Anmerkung:
Bei einer Unterbrechung der Gebührenzahlungspflicht [z. B. we-
gen Bauarbeiten] erhält der Eigentümer (Gebührenschuldner 
mit Mehrjahresbescheid) nach dem Abschluss der Bauarbeiten 
eine Guthabenerstattung. 

gez. Dirk Mittelstädt 
Amtsvorsteher 

Gemeindevertretersitzung vom 04.12.2017
Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der 
Gemeinde Dobbertin zum 31.12.2012 in der Fassung vom 
26.10.2017 festgestellt und gleichzeitig den Bürgermeister für 
das Haushaltsjahr 2012 entlastet. 
Die während der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 
„Feriendorf Dobbiner Strand“ vorgebrachten Stellungnahmen 
hat die Gemeindevertretung geprüft und abgewogen. 
In den Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales, Kultur und 
Sport wurde zum 01.01.2018 Frau Theresa von Mandelsloh 
nachgewählt. Sie vertritt auch die Gemeinde im Vorstand des 
Tourismusvereines Wälder, Seen und mehr e. V.
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Amt Goldberg - Mildenitz 
Die Gemeinde Dobbertin informiert 

 Öffentliche Bekanntmachung  

1. Festsetzung der zu zahlenden Gebühr für die 
Straßenreinigung 2018  

2017 sind an die Gebührenschuldner in der Gemeinde Dob-
bertin - für die zu zahlende Gebühr für die Straßenreinigung 
- Mehrjahresbescheide ergangen. 
Bei den Gebührenschuldnern mit Mehrjahresbescheid wird 
hiermit die zu zahlende Gebühr für die Straßenreinigung 
2018 öffentlich festgesetzt. 
Im Gebührenbescheid 2017 wurde - bei den Gebühren-
schuldnern in der Gemeinde Dobbertin, gemäß § 2 der 
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Dobbertin vom 
28.06.2001 in Verbindung mit Artikel 1 der 1. Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in 
der Gemeinde Dobbertin vom 15.11.2016 - die zu zahlende 
Gebühr für die Straßenreinigung 2017 festgesetzt, welche 
durch den Mehrjahresbescheid hiermit für 2018 öffentlich 
festgesetzt wird. 
Gemäß § 6 Abs. 2 der Gebührensatzung für die Straßen-
reinigung in der Gemeinde Dobbertin vom 15.11.2013 wird 
die zahlende Gebühr für die Straßenreinigung 2018 am 
15.11.2018 fällig. 
Die Gebührenschuldner mit Mehrjahresbescheid überweisen 
bitte den im Gebührenbescheid 2017 genannten Zahlbetrag - 
bis zum vorgenannten Fälligkeitstermin - unter Angabe des 
genannten Kassenzeichens auf das im Gebührenbescheid 
2017 genannte Konto. 

 
Sollte uns für die oben genannte Abgabenart ein gültiges SE-
PA-Lastschriftmandat vorliegen, erfolgt die Abbuchung von dem 
genannten Konto zum Fälligkeitstermin. 

Wechselt ein Grundstück seinen Eigentümer, hat der bisherige 
Eigentümer - gemäß § 2 der Gebührensatzung für die Stra-
ßenreinigung in der Gemeinde Dobbertin vom 15.11.2013 - die 
Gebühr bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Ei-
gentumswechsel erfolgt, zu entrichten.  Durch den Eigentums-
wechsel erhält der bisherige Eigentümer (Gebührenschuldner 
mit Mehrjahresbescheid) einen Endbescheid. 

2. Bestimmungen zu 1. 

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der vor-
genannten Gebührenfestsetzung treten für die Gebühren-
schuldner mit Mehrjahresbescheid die gleichen Rechtswir-
kungen ein, als wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Bescheid zugegangen wäre. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die vorgenannte Gebührenfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Amt Goldberg-Mildenitz – Der 
Amtsvorsteher-, Lange Straße 67, 19399 Goldberg einzulegen. 
Hinweis: Gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) wird durch Einlegung eines Wider-
spruchs die 
Verpflichtung zur termingerechten Zahlung nicht aufgehoben. 

 
Hinweis:
Die Vordrucke mit denen Sie unserer Kasse ein SEPA-Lastschrift-
mandat erteilen können, stehen zum Download im Internet auf der 
Amtsseite www.amt-goldberg-mildenitz.de für Sie bereit. Das Do-
kument ist immer vom Kontoinhaber zu unterschreiben und muss 
im Original übergeben werden (kein Fax, keine E-Mail.) 

gez. Dirk Mittelstädt 
Amtsvorsteher 

 Anmerkung: 
Bei einer Unterbrechung der Gebührenzahlungspflicht [z. B. we-
gen Bauarbeiten] erhält der Eigentümer (Gebührenschuldner 
mit Mehrjahresbescheid) nach dem Abschluss der Bauarbeiten 
eine Guthabenerstattung. 

gez. Dirk Mittelstädt 
Amtsvorsteher 

Gemeindevertretersitzung vom 18.12.2017
Zu Beginn der Sitzung machte der Geschäftsführer des WAZV 
Herr Brockmann Ausführungen zum Wasserwerk Mestlin/Herz-
berg. 
Die Gemeindevertreter haben den vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Mestlin 
zum 31.12.2012 in der Fassung vom 24.11.2017 festgestellt 
und gleichzeitig dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 
die Entlastung erteilt. 
Die Beschlussvorlage zum Grundsatzbeschluss zur Energie-
einsparung durch Umbau der Straßen- und Gehwegsbeleuch-
tungsanlagen mit LED-Leuchten in Mestlin und den Ortsteilen 
wurde an die Verwaltung zurückverwiesen. 

Gemeindevertretersitzung vom 14.12.2017
Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Ge-
meinde Neu Poserin zum 31.12.2012 in der Fassung vom 
22.11.2017 festgestellt. Gleichzeitig wurde der Bürgermeister 
für das Haushaltsjahr 2012 entlastet. 
Beschlossen wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit 
den Änderungen in den §§ 2 und 4  der Nachtragshaushaltssat-
zung. 
Einstimmig beschlossen wurde im Rahmen der Fusionsver-
handlungen mit der Gemeinde Gallin-Kuppentin, dass nur ein 
Verbleib der fusionierten Gemeinde im Amt Goldberg-Mildenitz 
in Frage kommt. 

Gemeindevertretersitzung vom 13.12.2017
Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der 
Gemeinde Techentin zum 31.12.2012 in der Fassung vom 
27.10.2017 festgestellt und entlasten gleichzeitig den Bürger-
meister für das Haushaltsjahr 2012. 
Beschlossen wurde die 8. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Techentin über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Mil-
denitz-Lübzer Elde“ für den Betrieb des Schöpfwerkes „Plosch“ 
auf der Grundlage der vorliegenden Kalkulation. 
Einstimmig zugestimmt wurde auch dem Beschluss, dass für 
die im Jahr 2015 in der „Kurzen Straße“ in Below ausgebauten 
Teileinrichtungen: Fahrbahn, Gehweg und Straßenentwässe-
rung als selbständig nutzbare Teileinrichtungen der öffentlichen 
Einrichtung „Kurze Straße“ im Wege der Kostenspaltung gemäß 
§ 7 (3) KAG M-V und § 6 der Straßenausbaubeitragssatzung 
der Gemeinde Techentin Teilbeträge erhoben werden. 
Bestätigt wurde die Eilentscheidung des Bürgermeisters gem. § 
39 Abs. 3 Satz 3 KV M-V zur Annahme von Spenden in der Ge-
samthöhe von 2.325,00 Euro für die 600-Jahrfeier in Mühlenhof. 
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Seniorenfahrt nach Celle
Es war der 6. Dezember. Alle hatten die Schuhe und Stiefel ge-
putzt und somit konnte die Fahrt nach Celle losgehen.
Die Freude war groß, als unterwegs jeder ein Nikolauspräsent 
bekam. Angekommen ging es erst in den Ratskeller zum Grün-
kohl essen (mit Bregenwurst). Gestärkt strömten dann 53 Seni-
oren in Richtung Weihnachtsmarkt.
Wunderschön angelegt in Mitten der Fachwerkhäuser. Von 
Glühwein- und Mutzenduft getrieben, fand jeder noch etwas für 
seine Lieben zu Weihnachten. Naschen durfte nicht fehlen.
Zufrieden und mit guter Laune fuhren wir nach einem erlebnis-
reichen Tag nach Hause.

Monika Laschkowski

In der Weihnachtsbäckerei
Schon fleißig stimmt man sich in der Kita „Storchennest“ Mestlin 
auf Weihnachten ein: mit weihnachtlichen Bastelarbeiten, dem 
Schmücken des Hauses und dem Singen von bekannten und 
neuen Weihnachtsliedern bereiten wir uns auf die besinnliche 
Adventszeit vor. 
Ein besonderer Höhepunkt war für die Kinder natürlich das 
Plätzchen backen in der „Weihnachtsbäckerei“ von Herrn Mel-
chert am 28.11.2017.
Mit viel Eifer und Spaß stachen die Kinder die Plätzchen aus 
und naschten schon ein wenig vom Teig. Dabei lernten die Kin-

der auch die vielen Maschinen der Bäckerei kennen, wie etwa 
einen automatischen Teig-Ausroller und die großen Backöfen. 
Die fertig gebackenen Plätzchen wurden nun noch mit Zucker 
und Schokolade verziert und durften dann natürlich in den Kin-
dergarten mitgenommen werden.
Wir bedanken uns herzlich bei Heiko Melchert und seinem 
Bäckerei-Team für die liebevolle Betreuung und die leckeren 
Plätzchen. 

Erste Bescherung 

Die Adventszeit- eine spannende Zeit für alle Kinder.
Gespannt schauen die Kinder aus der Kita „Storchennest“ aus 
dem Fenster und halten Ausschau nach dem Weihnachtsmann.
Am 14. Dezember schickte der Weihnachtsmann schon seinen 
ersten Helfer zu uns in den Kindergarten: Herr Thomas Ely von 
der Rudolph Peters Landhandel GmbH machte den Kindern mit 
neuen Handtüchern bereits ein erstes, flauschig-kuscheliges 
Geschenk. Die Kinder bedankten sich prompt mit ihren selbst-
gebackenen Plätzchen und sangen einige Weihnachtslieder 
vor, die sie mit ihren Erzieher/innen und ihrer „Stark im Stor-
chennest“ Projektpatin Helga Schulz geübt haben.
Die „Storchenkinder“ sowie das Erzieher-Team bedanken sich 
herzlichst bei Herrn Ely und der Rudolph Peters Landhandel 
GmbH für diese schöne erste Bescherung. 
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Stimmungsvolle Weihnachtsgala  
war großer Erfolg

Am 1. Dezember 2017 fand bei weihnachtlicher Atmosphäre 
unsere alljährliche Weihnachtsgala statt. 
Auf dem Schulhof begrüßten fleißige Helfer die Gäste mit einem 
kleinen Weihnachtsmarkt. Die Kinder hatten im Vorfeld mit viel 
Liebe, Fleiß und Kreativität Basteleien vorbereitet.
Eine von den Eltern mit Preisen ausgestaltete Tombola fand 
großen Anklang.
Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen konnten die Gäste 
die vorweihnachtliche Stimmung genießen. 

Während der Weihnachtsgala stimmten uns die Chorkinder mit besinn-
lichen und auch schwungvollen Liedern auf den 1. Advent ein. 

Viel Applaus ernteten auch die Theaterkinder für die Inszenie-
rung des Märchens
„Die Schöne und das Biest.“

Allen Beteiligten großen und kleinen Helfern, Eltern und Lehrern 
ein großes Lob für diese gelungene Veranstaltung.
Ein besonderes Dankeschön an Sie, liebe Gäste!!!
Viele von Ihnen halten uns die Treue und besuchen unsere 
jährlichen Vorstellungen. Somit zeigen Sie Ihr Interesse an un-
serem Schulleben und würdigen unsere tägliche Arbeit.
Herzlichen Dank für die zahlreichen Spenden, die jeder Klasse 
und dem Schulförderverein zu Gute kommen. 
Bereits jetzt im Januar werden wir von den Geldern den Schul-
fasching mit finanzieren.
Wir wünschen allen Lesern ein gesundes Neues Jahr und freu-
en uns auf Ihren nächsten Besuch.

Das Team der Grundschule

„John Brinckman“ Goldberg

Ich wünsche mir zum heiligen Christ ...
mit diesem schönen Weihnachtslied eröffneten wir, die Emokis 
der Regionalen Schule „Walter Husemann“ in Goldberg, am 
07.12.2017 unsere kleine Weihnachtsfeier. Die Überraschung 
begann mit einer festlich gedeckten Tafel, mit Kakao, Kuchen 
und anderen Leckereien.

Plötzlich klopfte es an die Tür. Unsere Schulsozialarbeiterin 
kam mit zwei gefüllten Beuteln herein. Jeder Schüler durfte dort 
hineingreifen. Neue Spiele für drinnen und draußen sowie Ba-
stelmaterialien erfreuten uns. Wir probierten die Spiele sofort im 
Atrium aus. Selbst Frau Hög ließ sich davon begeistern und te-
stete sie gemeinsam mit uns.

Als Überraschungsgast kam dann noch Herr Haßheider. Er 
verwöhnte uns mit Süßigkeiten und einer Popcorn Maschine. 
Schnell bereitete er uns frisches Popcorn zu. 
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Wir sagen vielen Dank an unsere Schulleiterin Frau Hög, die 
mit uns den Nachmittag verbrachte, an unseren Sozialarbeite-
rinnen Frau Haßheider und Frau Schramme. Alle trugen dazu 
bei, dass unsere Augen leuchteten.

Die Maßnahme Jugendsozialarbeit wird gefördert aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und durch einen Zuschuss vom 
Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Die Emokis
für die Husi-Presse

Jahresabschluss  
an der Regionalen Schule in Goldberg

Am 12.12.2017 fand für die zukünftigen Schüler der Klasse 5 
und ihre Eltern unser „Abend der offenen Tür“ an der Regio-
nalen Schule „Walter Husemann“ in Goldberg statt.
Unsere Tourguides Dennis, Sophie und Kimi aus der 8. Klasse 
führten die Schülergruppen in alle Fachräume.

Im PC-Raum konnten sie bei Frau Krüger ein Spiel ausprobie-
ren. Im Kunstraum durften sie Frau Tack zeigen, wie gut ihnen 
das Zeichnen gelingt. Frau Egg testete das Naturwissen der 
Schüler im Biologieraum. 
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Das Fach Geschichte brachte Frau Rockmann ihnen näher. In-
teressant war auch der Vorbereitungsraum Physik mit seinen 
vielen Geräten und Instrumenten. Unsere Band spielte in ihrem 
Raum ein selbst komponiertes Lied. 

Die Instrumente konnten die künftigen Schüler dann im Musik-
raum ausprobieren. Auf den Keyboards erlernten sie unter An-
leitung von Frau Kroll sogar ein erstes Lied. Unsere Emokis 
stellten mit Frau Hassheider und Frau Schramme das Spielzim-
mer und die Küche vor. Das Schwarzlichttheater, unter der Lei-
tung von Frau Zillmer, präsentierte sich zur Freude der Gäste 
mit einem Theaterstück.

Während die Schüler durch das Schulgebäude geführt wurden, 
stellte unsere Schulleiterin Frau Hög den Eltern das Schulpro-
gramm und das Förderkonzept der Regionalen Schule „Walter 
Husemann“ vor. Anschließend konnten auch sie sich von den An-
geboten in den Fachräumen überzeugen. Ein großes Dankeschön 
an die vielen fleißigen Schüler an diesem Abend, die die Lehrer 
bei der Präsentation unserer Schule tatkräftig unterstützt haben. 
Am 13.12.2017 überraschte uns unsere Singegruppe mit einem 
kleinen Weihnachtskonzert in der Frühstückspause. Viele neue 
aber auch alt bekannte Lieder wurden von ihnen gesungen. 

Unsere Singegruppe begleitet sich selbst mit vielen interes-
santen Musikinstrumenten. Frau Wenzel, Musiklehrerin und 
Leiterin der Singegruppe, legt großen Wert darauf, dass unsere 
Schüler ihr Taktgefühl entwickeln. 

Wir wünschen allen Schülern, ihren Eltern, den Großeltern und 
den Lehrern schöne Weihnachten und einen guten Start in das 
Jahr 2018.

Die Husi-Presse

Zur Information:
Zukünftig dürfen auf Grund des Inkrafttretens des Bundes-
meldegesetztes (§ 50 Abs. 2) nur folgende Jubiläen veröf-
fentlicht werden:
70.  Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 
dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag.

Geburtstagskinder Monat Februar  2018
Stadt Goldberg 
01.02. Frau Erika Strutz zum 80. Geburtstag
09.02.  Frau Irma Kerber zum 80. Geburtstag
 Frau Edeltraut Lindner zum 80. Geburtstag
15.02. Herr Günter Bernsdorff zum 95. Geburtstag
 Frau Ursula Noak zum 80. Geburtstag
17.02. Herr Alois Blaeske zum 70. Geburtstag
 Herr Walter Günther zum 75. Geburtstag
18.02. Frau Margita Triebe zum 70. Geburtstag
23.02. Frau Elfriede Mamerow zum 80. Geburtstag
24.02. Frau Anke Schulz zum 80. Geburtstag
28.02. Herr Klaus Döhler zum 70. Geburtstag

Stadt Goldberg,  OT Diestelow
01.02. Frau Sabine Fritz zum 75. Geburtstag

Gemeinde Dobbertin
01.02. Frau Ilse Pitsch zum 90. Geburtstag

Gemeinde Neu Poserin
27.02. Frau Erika Bellgardt zum 80. Geburtstag

Gemeinde Mestlin
06.02. Frau Elvira Möller zum 75. Geburtstag

Hinweis:
Gegen die Veröffentlichung kann nach § 36 Landesmeldege-
setz Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist form-
los an das Amt Goldberg-Mildenitz, Lange Str. 67, 19399 Gold-
berg, zu richten.
Wir weisen darauf hin, dass dem Amt Daten zu Eheschlie-
ßungen, die außerhalb des Amtsbereiches geschlossen wur-
den, lt. Meldegesetz erst ab dem Jahr 2016 vorliegen. Die Da-
ten der Vorjahre sollten durch die Betroffenen nachgemeldet 
werden, wenn der Wunsch besteht, dass die Gemeinde Kennt-
nis von einem Ehejubiläum erlangt.

Der Förderverein  
der Feuerwehr Goldberg e.V. lädt ein

Tannenbaumverbrennen in Goldberg

Samstag 13.01.2018
15:00 - 20:00Uhr

auf dem Hof des Gerätehauses

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, 
Unterstützern sowie Sponsoren 

für die Hilfe im vergangenen Jahr.

Förderverein der Feuerwehr Goldberg e. V.
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Weihnachtsfeier in der neuen Bibliothek
So wie es jedes Jahr viele andere Vereine, Gruppen und 
Freunde tun, so hatten auch wir als Bücherfreunde am 14. De-
zember im Zuge der Festtage unsere Weihnachtsfeier. Diese 
wurde das erste Mal nach dem Umzug in unserer neuen Bibli-
othek gefeiert. Bei leckerem Essen und noch besserer Laune 
sprachen wir darüber was das erste Jahr in der neuen Biblio-
thek uns gebracht hat. Rundum war es ein schöner Abend, der 
zur Festigung des Teams beiträgt.

Nochmals soll erwähnt sein, das wir gern den einen oder ande-
ren neuen Mitarbeiter bei uns begrüßen würden, der bereit ist, 
seine Zeit für das Allgemeinwohl einzubringen. Wer Interesse 
an der Mitarbeit haben sollte kann immer Montag und Donners-
tag in der Zeit von 15:00 - 18:30 Uhr vorbei schauen um sich 
über die Arbeit zu informieren. Wir würden uns freuen wenn der 
eine oder die andere diesen Aufruf zum Anlass nimmt, bei uns 
vorbei zu schauen, um unser Team zu vergrößern.

Text und Bildmaterial: Bernd Dahlke

Weihnachtliche Klänge  
vor traumhafter Kulisse

Zum Vorabend des 2. Advents hatte der „Freundeskreis Orgel 
- Klosterkirche Dobbertin e. V.“ zu einem Konzert mit den Gold-
berger Bläsern, geleitet von Herrn Knauf, vor der Weihnachts-
krippe auf dem Platz der Arbeit in Dobbertin eingeladen. Immer 
ist der Verein in Bewegung, schließlich soll eine neue Orgel zur 
800-Jahrfeier 2020 in der Dobbertiner Kirche erklingen. Erneut 
gab es viel Anerkennung für die Holzkünstler aus Deutschland, 
Polen, Russland und der Ukraine, die zur 1. Dobbertiner Kunst-
woche 2016 diese wunderschöne Krippe gestalteten. Ebenfalls 
ein Dankeschön an die vielen fleißigen Helfer, Organisatoren 
und Unterstützer dieses Projekts und des Aufbaus im Dorfzen-
trum. 
Nach und nach kamen an diesem Nachmittag viele interessierte 
Gäste aus Dobbertin, der Umgebung und aus der Ferne - der 
Platz füllte sich rasch. Schon früh trafen sich die Kleinen zum 
Spiel auf dem Platz. Es herrschte buntes Treiben, ja Spannung, 
und dann erschallten erste weihnachtliche Töne: Solch ein 
Klang, solch ein Traum von Weihnachtsmusik und das in licht-
geschmückter festlicher Umgebung am Abend. Den Musikern 
lag am Herzen, unbedingt vor dieser stimmungsvollen Krippe 
ihr Ständchen zum Advent zu bringen. Ihnen von ganzem Her-
zen Anerkennung für die weihnachtlichen Blasmusikklänge und 
die Spende ihres Honorars für die Orgel. Dem Gasthaus „Zwei 
Linden“ ebenfalls, das mit weihnachtlicher Musik des DJs vor 
und nach dem Blaskonzert, dazu Glühwein, Bratwurst und Ge-
tränken und einer Spende unterstützte. Ein großer Dank auch 
an Herrn Beckendorf mit seinem Team für die Bereitstellung der 
Weihnachtsbude für den Freundeskreis, den vielen fleißigen 
Mitgliedern des Freundeskreises für ihr Engagement, sowie 

dem Team der Feuerwehr, das mit seiner Aufsicht Schutz und 
Sicherheit gewährte. „ ... Funken der Musik und des Advents 
sind übergeschlagen und werden weiter getragen, um etwas zu 
bewegen ..., dem Ziel eines Orgelneubaus 2020 näher zu kom-
men ...“, so der Vorsitzende des Freundeskreises Orgel und 
ganz viele Besucher dieses Voradventsabends. 

Gitta Titze 

Foto: Dr. Birkhild Cartellieri

Goldbergkunst trauert um Erika Koesling
Am 6. Dezember letzten Jahres verstarb unser langjähriges Mit-
glied, Frau Erika Koesling, im 82. Lebensjahr. 

Frau Koesling gehörte zu unseren ersten und engagiertesten 
Mitgliedern, auf deren tatkräftige Unterstützung wir immer rech-
nen konnten. Viele Besucher werden sich ihrer als stets wohl-
informierte und meinungsstarke Führerin durch unsere Ausstel-
lungen erinnern. Ohne die Großzügigkeit mit der sie etlichen 
der bei uns ausstellenden Künstlern ihren wunderschönen 
Gartenbungalow überlies, wären viele Ausstellungsideen nicht 
zu verwirklichen gewesen. Die bleibend positiven Eindrücke, 
mit denen Künstler diese Stadt verließen, wurden maßgebend 
durch ihre warmherzige Gastfreundschaft geprägt.

Auch sind wir Frau Koesling dankbar dafür, dass Sie, trotz 
ihres langjährigen, zermürbenden Kampfes gegen eine schwe-
re Krankheit, stets uneigennützig für die Belange des Vereins 
Goldbergkunst eintrat und bis zuletzt mit Genauigkeit, Fairness 
und prägnantem Humor unsere Versammlungen leitete.

Wir werden Erika Koesling stets mit einem dankbaren Lächeln 
gedenken.

Birgit Schröder und Gerhard Stromberg für den Verein 
Goldbergkunst e. V. 

Abendstimmung im Garten von Frau Koesling mit Blick auf die Stadtkir-
che, Goldberg
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Altstadtverein
Der Goldberger Altstadtverein e. V. wünscht allen Goldbergern 
und seinen Gästen ein gesundes und erfolgreiches 2018.

Der Vorstand

Winterwanderung 2018

Einladung zur Winterwanderung
 Am 27.1.2018 findet wieder die traditonelle Winterwanderung 
des Heimatvereins Wooster Heide e.V. statt. Treffpunkt ist am 
Gerhard-Cornelsen-Haus in Wooster Teerofen. Von dort aus 
starten die Touren ab 9 Uhr. Es werden mehrere Gruppen ge-
bildet, damit die Wanderführer besser erklären können und die 
Atmosphäre angenehmer ist. Die Strecke führt durch das Wald-
gebiet in und um die Nossentiner Schwinzer Heide. Während 
der Wanderung  werden fach- und ortskundige Wanderfüh-
rer Erläuterungen zur Geschichte der Region, zu historischen 
Orts- und Flurnamen sowie zur Pflanzen- und Tierwelt geben. 
Zur Mittagszeit treffen sich die verschiedenen Gruppen wieder 
in Wooster Teerofen am Gerhard-Cornelsen-Haus um sich ge-
meinsam bei einer deftigen Mahlzeit zu stärken.
Bei diese Veranstaltung wird keine Teilnahmegebühr erhoben, 
lediglich der Imbiss ist kostenpflichtig.
 
Um vorherige Anmeldung bis zum 19.1.2018 wird gebeten.
Dirk Fleischer - 0170 9021078
Katharina Donath - 0173 2624910
Ingo Ganske - 0172 3027480
Vielen Dank.
 
Eintritt: 0,00 EUR
Treffpunkt: Gerhard-Cornelsen-Haus in Wooster Teerofen

TSV Goldberg 1902 e. V.

Medaillenempfang zum Jahresabschluss
Mit zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen kehrten Goldbergs 
Kegler von den VI. Kreismeisterschaften 2017 im Paar- und 
Mixed-Kegeln aus Parchim zurück.
Im Wettbewerb der Herren-Paare wollten Nando Knauf/Sören 
Schulz, Manfred Müller/Rex Grützmacher und die Kombination 
Thomas Hubert/Rene Allenstein den Gegnern aus Lübtheen, 
Hagenow, Neu Kaliß und Grabow unbedingt Paroli bieten. Denn 
nur der Kreismeister darf im April nächsten Jahres an den LM in 
Lüneburg teilnehmen.
Auf den Normal-Aufsätzen entwickelte sich über alle sechs 
Bahnen ein spannender Wettkampf. Gleich im Startdurchgang 
schockten die beiden Lübtheener Thomas Eissing/Bernd Lind-
ner mit ausgezeichneten 1.472 Holz (+ 72) die Konkurrenz. Ihr 
Ergebnis blieb bis zum Schluss unerreicht. Aber Nando Knauf/

Sören Schulz (1.457) und Manfred Müller/Rex Grützmacher 
(1.448) spielten sehr solide und konnten dafür vom Kreissport-
wart die Silber- und Bronzemedaillen in Empfang nehmen. Tho-
mas und Rene wurden mit 1.417 Holz gute Sechste. Bei den 
Damen-Paaren und im Mixedwettbewerb hatte der KC Gold-
berg leider keine Spieler/innen am Start.
Die Abteilung Kegeln des TSV Goldberg hat somit bei den dies-
jährigen KM insgesamt 3 x Gold, 4 x Silber und 4 x Bronze er-
ringen können.

Der Klubvorstand gratuliert allen Siegern und Platzierten recht 
herzlich und wünscht allen Mitgliedern frohe Weihnachtstage 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018 gehabt zu haben!

Ergebnisse: siehe Übersicht Homepage SKVMV - Ergebnisse - 
KM Paare LWL-PCH

Rex Grützmacher

Weitere ehrenamtliche Pflegelotsen geschult
Im November wurden weitere Pflege-
lotsen geschult und sind in Ihren Ge-
meinden für Sie Ansprechpartner bei 
Pflegefragen.
Sie geben Ihnen kostenfrei Informationen zu Pflegefragen, bie-
ten Gespräche in einer Pflegesituation an und vermitteln bei Be-
darf zu Fachleuten.
Pflegelotsen sind geschulte Ehrenamtliche, die zu Fragen 
der Pflege informieren und weitervermitteln.

Die Pflegelotsen in Ihrer Region stellen sich vor. Termine nach 
tel. Vereinbarung.

Gemeinde Goldberg 

Sandra Kiphut
Mobil:  0172 9036887
E-Mail:  SandraKiphut@gmx.de

Gefördert von: 
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Stellenausschreibung 
Für das Amt Goldberg-Mildenitz ist ab sofort die Stelle 
eines/r

Jugendsozialarbeiter/in 35 Wo/h 
bis zum 31.12. 2019 befristet zu besetzen.

Die Stelle ist Bestandteil der örtlichen Jugendhilfeplanung 
des Landkreises Ludwigslust-Parchim und wird deshalb jähr-
lich aus Kreismitteln bezuschusst.

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen folgende 
Schwerpunkte: 

-  Betreuung der Kinder und Jugendlichen bei Projekten 
und Angeboten des Teams  Jugendpflege im Amt Gold-
berg-Mildenitz bzw. bei Veranstaltungen im  Amtsbereich 
und außerhalb

-  Sicherung der Beteiligungsmöglichkeit von Kindern und 
Jugendlichen an zentralen  Angeboten im Jugendzen-
trum bzw. bei freien Trägern und Schulen (Mobilitätssi-
cherung/mobile Jugendarbeit)

-  sozialpädagogische Hilfe bei Konflikten mit Eltern und 
Gesellschaft

-  Beratung von Eltern benachteiligter und gefährdeter Kin-
der und Jugendlicher bei Gesundheits- und Suchtproble-
men oder Kriminaldelikten

-  Hilfen bei Berufsorientierung und Bewerbung

Erwartet werden selbstständiges Arbeiten, sicheres Auftre-
ten, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit sowie Flexi-
bilität und Teamfähigkeit.
Ein Abschluss als „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“, Sozi-
alarbeiter/in, Jugendpfleger/in, Bachelor Soziale Arbeit oder 
vergleichbare Ausbildungen sowie der Führerschein B wird 
gefordert. 
Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung 
inkl. Reisekosten werden nicht erstattet.
Ihre schriftliche Bewerbung in Papierform richten Sie bitte 
mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf mit 
Darstellung des beruflichen Werdegangs, Zeugnisse, Füh-
rungszeugnis gemäß § 30 BZRG; Qualifikationsnachweise 
etc. (Bitte keine Mappen, Folien oder Hefter verwenden.)
bis zum 01.02.2018 an folgende Anschrift:

Amt Goldberg-Mildenitz
Personal/Bewerbung
Frau Appelt
Lange Straße 67
19399 Goldberg

Information aus dem Ordnungsamt
Das Amt Goldberg-Mildenitz hat eine Hündin abzugeben.
Sie sollte in einen liebevollen Haushalt kommen. 
Die Hündin ist zutraulich aber bedarf Zuwendung.
Eine ständige Zwingerhaltung sollte vermieden werden, da die 
Hündin Auslauf benötigt.
Anfragen bei Interesse bitte an das Ordnungsamt des Amtes 
Goldberg-Mildenitz.
Telefon: 038736 820-25 oder unter E-Mail: v.labahn@amt-gold-
berg-mildenitz.de
 
Ihr Ordnungsamt

Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleis tung. Die Ver-
vielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, 
Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Urhebers.

Verantwortlich:
Amtlicher Teil: Der Amtsvorsteher 
Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.)
Anzeigenteil:  Jan Gohlke

Erscheinungsweise: monatlich
Auflage: 3.850 Exemplare

Impressum
Mitteilungsblatt mit öffentlichen Bekanntmachungen des Amtes Goldberg-Mildenitz. 
Der Heimatbot wird an alle Haushalte innerhalb des Amtes Goldberg-Mildenitz ver-
teilt und kann über die Amtsverwaltung kostenlos bezogen werden.

Verlag + Satz:  LiNUS WiTTicH Medien KG
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow
Druck:  Druckhaus  WiTTicH
 An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster
 Tel. 03535/489-0
Telefon und Fax:
Anzeigenannahme: Tel.: 039931/57 90, Fax: 039931/5 79-30
Redaktion: Tel.: 039931/57 9-16, Fax: 039931/57 9-45
Internet und E-Mail: www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.
de

Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. Weitergehende An-
sprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom 
Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschied-
licher Papierbeschaffenheit. 

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 039931/579-0

Gemäß § 7 Abs. 4 des Landespressegesetzes für Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Juni 1993 wird 
darauf hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages und der Druckerei letztlich sind: Edith Wit-
tich-Scholl, Michael Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.



Heimat Bote – 14 – Nr. 01/2018

 

Buchenweg 20/22
18292 Krakow am See
Tel.    03 84 57/50 97 20
Funk 0160/5 22 81 74
Funk 0152/22 76 72 26

Dachdecker & Dachklempner
Reetdachdecker

info@bryx-dach.de

Treppenlifte für jede Treppenart!

H. Neumann, Am Wodenweg 29, 19073 Stralendorf

■  Beratung kostenlos & individuell bei Ihnen vor Ort.
■ Wir sind für Sie ganz in Ihrer Nähe.

kostenloser
Ratgeber zum

Download
7 Tipps zur Vermeidung der
größten Fehler beim Kauf

eines Treppenliftes

www.treppenlift-
kaufen.tips

7 Tipps zur Vermeidung der

Rufen Sie an:

03869 782970

www.wemag.com
Menschen. Machen. Energie.

Wir kommen mit unserem 
Infomobil zu Ihnen!
Goldberg, J.-Brinckmann-Str. 
14:00 - 16:00 Uhr

12.02.2018 | 12.03.2018
09.04.2018 | 14.05.2018

Telefon: 0385 . 755-2755
Tourenplan: www.wemag.com/infomobil

UNSERE

TERMINE
NEUEN

Bauen - Wohnen  - Immobilien
Ihre Fachpartner aus der Region 

stellen sich vor

Wärme für gesundes Wohnklima

Wenn die Temperaturen draußen sinken, schätzen immer mehr Menschen 
die gemütliche Wärme des echten Holzfeuers am Kachelofen, Heizkamin 
oder Kaminofen. 
Im Trend liegen moderne, umweltfreundliche Holzfeuerstätten mit optimal 
abgestimmter Wärmeleistung, Wasserwärmetauscher und Anbindung an 
den Pufferspeicher – besonders für Niedrigenergiehäuser.
Der Unterschied zu einer „normalen“ Heizung ist bei einem Kachelofen 
durch seine große keramische Wärmespeichermasse besonders ausge-
prägt. Mit hoher Wärmekapazität speichern Ofenkacheln große Mengen 
an Wärmeenergie, die sie überwiegend als langwellige Infrarot-Strahlung 
gleichmäßig über viele Stunden an die Umgebung abgeben. Die Infrarot-
Strahlung erwärmt Körper, Wände und Gegenstände direkt – mit einer 
Tiefenwirkung, die der Mensch wie ein wohltuendes Sonnenbad empfindet. 
Die Raumluft selbst wird dabei weder ausgetrocknet noch überheizt, sie 
bleibt angenehm temperiert.
Moderne Feuerstätten verfügen über innovative Verbrennungstechnik, die 

den neuesten Umweltvorschriften entspricht und den Brennstoff Holz ef-
fizient nutzt. In ihrem Design, ihren Materialien und Farben lassen sich 
Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen individuell vom Fachmann auf die 
Inneneinrichtung, die Architektur und die Wünsche der Nutzer abstimmen. 
Wer sich die gemütliche Ofenwärme eines echten Holzfeuers ins Haus holen 
möchte, sollte bei der Qualität keine Kompromisse eingehen.  spp-o
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·

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Fax 03 99 31/5 79-30 · www.wittich.de

Unsere aktuelle 
Ausgabe 
2018/19 

kommt bald!
Sie wollen auch 

noch mit dabei sein?
Lassen Sie sich von unserem netten und kompetenten 

Außen- oder Innendienst ein Angebot erstellen und seien Sie 
im „Urlaub zwischen Ostsee & Müritz und zu Besuch 

im nördlichen Brandenburg“ dabei!

Mario Winter
0171/9715738

m.winter@wittich-sietow.de

Manuela Köpp
039931/579-47

m.koepp@wittich-sietow.de

                und zu Besuch bei Nachbarn

Psst ...
Geheimtipp!

Reinschauen, raussuchen, raus aus dem Alltag!

* im 22. Jahr

* große Auflage

* ebook unter

 www.wittich.de

urlauber-magazin

gratis und

unbezahlbar

                und zu Besuch bei N
achbarn

Urlaub zwischen

Ostsee & Müritz
Mecklenburg-Vorpommern 

21. Jahrgang · Ausgabe 2017/18

Online Code: WI 123456

\Ihre Helfer in 
schweren Stunden

Sie wollen mit 
dabei sein?
Unsere aktuelle 
Ausgabe 2018
kommt bald!
Rufen Sie unseren netten 
und kompetenten Außen-  
oder Innendienst an und 
lassen Sie sich ein Angebot 
erstellen!

Linus Wittich Medien KG
Röbeler straße 9
17209 sietow
tel. 03 99 31/5 79-0 
anzeigen@wittich-sietow.de

ACHTUNG! Ihre Dienstleister in 
Güstrow und Umgebung 2016/17

Schnell 
auf einen Blick den 
richtigen Ansprechpartner

Fo
to

s:
 B

ild
er

bo
x

BRANCHEdirekt

Sie erhalten die Zeitung nicht?
Bitte melden Sie sich unter 
folgender anschrift:

linuS Wittich Medien Kg
d-17209 Sietow · röbeler Str. 9
herr a. grzibek
telefon: 039931 5 79 31
telefax: 039931 5 79 30
e-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de

Vermietung in Goldberg - Altstadt
- 2 Zi-we, 58 m², DG mit Loggia, 245,- € KM
- 2,5 Zi-we, 54 m², EG mit Terrasse, 230,- € KM
- 4 Zi-we, 100 m², OG mit Balkon, 380,- € KM (ab März)
Tel. 0172 95 72 980
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Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ Lohmen

Das Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ Lohmen 
freut sich auf Sie zur Unterstützung des Teams als

Examinierte Pflegekraft
(Altenpfleger/-in oder Gesundheitspfleger/-in)

Wir erwarten von Ihnen:
•  Wertschätzung des Menschen in Ihrem Lebensabschnitt
•  Interesse am Sozialen, Pflegerischen und Medizinischen 
•  Freude an der Arbeit mit Menschen
•  Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten Ihnen:
•  modernes Dienstleistungsunternehmen in einem motivierten 

Team
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  eine familienfreundliche 5-Tage-Woche mit Freizeitausgleich
•  keine geteilten Schichten
•  eine der Verantwortung entsprechende finanzielle Vergütung
•  umfangreiche Unterstütung in der Einarbeitung für junge 

Pflegekräfte und Wiedereinsteiger

Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen.

Wohn- und Pflegezentrum Lohmen „Am Walde“
Molkeriebarg 1, 18276 Lohmen 

 z. Hd. Frau Schult: info@pflegezentrum-am-walde.de

Wohn- und Pflegezentrum 
„Am Walde“ Lohmen

Das Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ Lohmen 
freut sich auf Sie zur Unterstützung des Teams als

Pflegehilfskraft - ungelernt
25 Stunden/Woche

Wir erwarten von Ihnen:
• Wertschätzung des Menschen
•  Interesse an sozialen, pflegerischen und medizini-

schen Aspekten
• Freude an der Arbeit mit Menschen
• Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft zur Schicht- und Feiertagsarbeit
• Interesse an Aus- und Weiterbildung

Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen.

Wohn- und Pflegezentrum Lohmen „Am Walde“
Molkeriebarg 1, 18276 Lohmen z. Hd. Frau Schult

info@pflegezentrum-am-walde.de

Pflege
in guten Händen

Fit durch den Tag

Tagtäglich wird der Rücken belastet. Durch falsches heben und sitzen kön-
nen unangenehme Folgen für den Rücken und damit auch die Gesundheit 
eintreten. Um den Rücken nicht zu überlasten, helfen wertvolle Regeln 
zum Umgang bei Bewegungen, die den Rücken belasten können. Wie 
hebe ich etwa eine Wasserkiste, ohne den Rücken unnötig zu belasten? 
Mit täglichen Übungen für den Rücken, kann der Rücken gestärkt werden. 
Fitness für den Rücken muss gar nicht aufwendig sein und sollte am besten 
in den Alltag integriert werden. So bleibt der Rücken gesund. 


